
 

 
Nutzungsbedingungen zur Planauskunft 
 
Sie verpflichten sich, die durch die Mainzer Netze GmbH zur Verfügung gestellten Planunterlagen nur 
unter Berücksichtigung dieser Nutzungsbedingungen zu verwenden. 
 
Die Planauskunft verliert ihre Gültigkeit nach 4 Wochen nach Erteilung. 
 
Nutzungsgegenstand/Weitergabe: 
 
Die Planauskunft besteht aus: 
1. Planunterlagen der Versorgungsleitungen und Anlagen 
2. Leitungsschutzanweisung 
3. Nutzungsbedingungen zur Planauskunft 
 
Eine Nutzung der von uns bereitgestellten Informationen erfolgt ausschließlich zu Ihrer eigenen 
Verwendung für Bau- oder Planungsmaßnahmen. Die Daten aus dem Datenbestand der Mainzer 
Netze GmbH dürfen, unabhängig von Art und Form, nur im Rahmen des erteilten Auftrags bzw. zu 
dem beantragten Zweck genutzt werden. 
Eine Weitergabe der Unterlagen darf nur an berechtigte Dritte, z.B. Subunternehmer, erfolgen. 
Alle Daten und ihre Kopien sind zu vernichten, sobald der Auftrag erfüllt worden ist, bzw. sie nicht 
mehr zu dem beantragten Zweck benötigt werden. 
Die Katasterdaten dienen lediglich der Darstellung der Versorgungseinrichtungen, sie besitzen keine 
Rechtsgültigkeit. 
Mit der Annahme der Daten und der Unterschrift auf diesem Formular erkennt der Datenempfänger 
diese Nutzungsbedingungen an. 
 
Freistellungsvermerk/Haftung: 
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und 
Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss 
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind 
und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die 
das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut 
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte 
Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) festzustellen. 
Die abgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist 
darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. Die Auskunft 
gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die oben angekreuzten Sparten, so dass 
ggf. noch mit Anlagen Dritter gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden 
müssen. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig. Außer Betrieb 
befindliche Leitungen sind in der Regel in den Plänen nicht dargestellt, können aber u. U. in der 
Örtlichkeit vorhanden sein. 
 
Eine Gewährleistung für eine bestimmte Eignung bzw. Vollständigkeit sowie für die Richtigkeit der 
weitergegebenen Daten, insbesondere der dargestellten Leitungslagen wird seitens der Mainzer 
Netze GmbH nicht übernommen. Eine Haftung der Mainzer Netze GmbH ist insofern ausgeschlossen. 
Der Gebrauch der Daten erfolgt ausdrücklich auf Risiko des Datennutzers. 
 
 
Datenschutz: 
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten zur Nutzung gespeichert und 
ausgewertet werden. Die Mainzer Netze GmbH verpflichtet sich, die datenschutzrechtlichen 
Vorschriften einzuhalten. 
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